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Zuwendungsfähige Ausgaben 

Zuwendungsfähige Ausgaben sind 

1. Ausgaben für Grunderwerb; 

2. Ausgaben für Baumaßnahmen, einschließlich Ausgaben für die Beräumung und Baufreimachung 

von Grundstücken; 

3. Ausgaben für Baunebenkosten wie Planung, Vermessung, Genehmigungsgebühren (Hinweis: So-

fern das Vorliegen dieser Leistungen nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zwingende Voraus-

setzung dafür ist, dass mit dem Bau der Maßnahme begonnen werden darf, so sind die dafür ange-

fallenen Ausgaben auch dann zuwendungsfähig, wenn sie vor dem Beginn des Bewilligungszeitrau-

mes angefallen sind); 

4. Ausgaben für Ausgleichsleistungen, die im Zuge von Baumaßnahmen aufgrund naturschutzrechtli-

cher Auflagen oder zur Erfüllung sonstiger gesetzlicher Verpflichtung zwingend erforderlich sind; 

5. Ausgaben für Vorhaben, die nicht Bauvorhaben sind, zum Beispiel technische Ausstattungen/Aus-

rüstungen, Gutachten und Konzepte; 

6. Mehrwertsteuer, soweit diese vom Zuwendungsempfänger oder dem Dritten nicht als Vorsteuer 

abziehbar ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


